
Beitragsordnung des SuS Phönix Bielefeld 09 e.V. 
 

§ 1 Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Kalenderjahr. Die schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft ist mit 
einer Frist von 30 Tagen zum Jahresende (31.12.) möglich. 
 
§ 2 Beitragshöhe 
Der Beitrag wird jährlich im Voraus fällig. Bei Empfängern von Sozialleistungen auf Antrag auch halbjähr-
lich: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Fälligkeit 
Bei bestehenden Mitgliedschaften / Neueintritt im ersten Quartal erfolgt der Bankeinzug am ersten Mon-
tag im Februar. Bei späterem Eintritt wird nur der Beitrag für die Restmonate fällig; Bankeinzug sofort. Es 
ist eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Wird keine Lastschrift erteilt, so kommen pro Jahr 8,00 € Ver-
waltungskosten hinzu. 
 
§ 4 Sonderzahlungen 
Bei der Teilnahme an besonderen Aktivitäten / Veranstaltungen ist der durch den Vorstand festgelegte 
Beitrag gesondert zu zahlen. 
 
§ 5 kurzfristige Mitgliedschaften 
Bei zeitlich befristeten Mitgliedschaften (aufgrund von Rehabilitationsmaßnahmen) fällt keine Aufnahme-
gebühr an. 
 
§ 6 Sondervereinbarungen für Firmen 
sind auf Anfrage beim Vorstand möglich. 
 
§ 7 Beitragsermäßigung für Schüler, Auszubildende, Studenten 
Auf schriftlichen Antrag beim Vorstand gegen Vorlage eines Nachweises (Halbjahr bzw. Jahr) gibt es eine 
Beitragsermäßigung von 1,00 € (pro Monat). Bei Fehlen eines Nachweises erlischt der Anspruch auf Er-
mäßigung.  
 
§ 8 Familien- & Firmenmitgliedschaft 
Bei Familien- bzw. Firmenmitgliedschaft ist für jedes Mitglied ein eigener Aufnahmeantrag auszufüllen.  
 

Gültig seit 01.01.2012 

 St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 

 

 

Kinder u.  
Jugendliche 
 
(6 bis 17 
Jahre) 

Erwachsene 
 

Familien 
(Eltern u.  
2 Kinder) 

Ehrenmitglieder 
u. Kinder bis 6 
Jahre 

Fern-Tarif 
>25 km 

halbjährlich --- --- --- beitragsfrei --- 

jährlich 48,00 € 72,00 € 168,00 € beitragsfrei 48,00 € 

Umlage 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 

Aufnahmegebühr 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 


